
Seminario Bellinzona ottobre 2009 
Testo 3 - d 

2009–0003 1 

Verordnung 
über den zivilen Ersatzdienst 

(Zivildienstverordnung, ZDV)  
Änderung vom 6. März 2009 

 
Der Schweizerische Bundesrat 

verordnet: 

I 

Die Zivildienstverordnung vom 11. September 19961 wird wie folgt geändert: 

Art. 7 Mitarbeit in der land- und der waldwirtschaftlichen Produktion 
(Art. 4 Abs. 2 und 2bis ZDG) 

1 In der landwirtschaftlichen Produktion ist die Mitarbeit von zivildienstleistenden 
Personen zulässig: 

a. im Rahmen von Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur; 

b. im Rahmen von Projekten zur Unterstützung ökologischer Leistungen sowie 
von Projekten der Waldwirtschaft: 

1. wenn die zivildienstleistenden Personen nach Artikel 31a Absatz 4 von 
Amtes wegen aufgeboten worden sind; 

2. zwecks Überbrückung einer vorübergehenden betrieblichen Spitzen-
belastung oder während eines witterungsbedingten Unterbruchs der Ar-
beiten an den ökologischen Ausgleichsflächen oder im Wald. 

2 In der waldwirtschaftlichen Produktion ist die Mitarbeit von zivildienstleistenden 
Personen zulässig, die nach Artikel 31a Absatz 4 von Amtes wegen aufgeboten 
worden sind. 

Art. 7a Gefährliche Tätigkeiten in der Land- und der Waldwirtschaft 
(Art. 4 Abs. 2 und 2bis ZDG) 

1 Zivildienstleistende Personen dürfen bei land- und waldwirtschaftlichen Einsätzen 
nur dann Fahrzeuge führen und gefährliche Geräte und Einrichtungen bedienen, 
wenn sie dazu vorgängig ausgebildet worden sind und die erforderliche Schutzaus-
rüstung tragen. 

2 Sie dürfen insbesondere nicht ohne Berufsausbildung eingesetzt werden zu Rü-
ckearbeiten sowie zu Fällarbeiten und Trennschnitten im Wurfholz mit der Motorsä-
ge. 
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3 Der Einsatzbetrieb kontrolliert zu Beginn des Einsatzes die Fähigkeiten der zivil-
dienstleistenden Person und überwacht ihre Tätigkeiten in der Einführungsphase. 

Art. 10 Artikelverweis zur Sachüberschrift 
(Art. 7 Abs. 1 und 19 Abs. 2 ZDG) 

Art. 97a Leihmaterial zur Kennzeichnung von Einsatzbetrieben 
(Art. 40a ZDG) 

1 Die Vollzugsstelle kann allen Einsatzbetrieben Beschriftungstafeln zu ihrer Kenn-
zeichnung leihweise abgeben. 

2 Sie kann Einsatzbetrieben zur Kennzeichnung bei Gruppeneinsätzen folgendes 
Leihmaterial abgeben:  

a. Regenbekleidung; 

b. Infosäulen; 

c. weitere zur Kennzeichnung von Einsatzbetrieben geeignete Gegenstände. 

3 Der Einsatzbetrieb trägt die Kosten, die entstehen, wenn Beschriftungstafeln und 
Infosäulen mit Informationen zum Einsatzbetrieb ergänzt werden. 

4 Das Leihmaterial bleibt im Eigentum des Bundes. Die Einsatzbetriebe sorgen für 
seine Instandhaltung. Die Vollzugsstelle kann bei Bedarf Ersatz liefern. 

5 Die Einsatzbetriebe rüsten die zivildienstleistenden Personen leihweise mit der 
Regenbekleidung aus und nehmen sie am Ende des Einsatzes zurück. 

6 Einsatzbetriebe und zivildienstleistende Personen dürfen das Leihmaterial nur für 
Tätigkeiten im Rahmen des Zivildienstes verwenden und es weder veräussern noch 
verpfänden. 

7 Die Vollzugsstelle erlässt Weisungen zur Rückgabe des Leihmaterials. 

Art. 114 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Oktober 2008 

1 Wer vor dem 1. Januar 2009 mit einer rechtskräftigen Verfügung zum Zivildienst 
zugelassen worden ist und das 26. Altersjahr vollendet hat, leistet bis Ende 2010 
mindestens so viele Zivildiensttage, dass in den Folgejahren bis zum Erreichen der 
ordentlichen Altersgrenze nach Artikel 11 ZDG im Durchschnitt noch maximal 26 
zu leistende Diensttage verbleiben. 

2 Vor dem 1. Januar 2009 verfügte Aufgebote und Einsatzplanungen gelten weiter-
hin. Kann eine Einsatzplanung nicht befolgt werden, so ist ein Gesuch um Dienst-
verschiebung einzureichen. Die Einsatzplanung gilt, solange die Dienstverschiebung 
nicht bewilligt ist. 

3 Anerkennungen von Einsatzbetrieben im Tätigkeitsbereich der Landwirtschaft 
gelten bis zum Ablauf der Befristung der Anerkennungsverfügung, der zugespro-
chenen Kontingente oder der Pflichtenhefte. 
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Art. 115 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 6. März 2009 

1 Einsatzbetriebe, die vor dem 1. April 2009 anerkannt worden sind, melden der 
Vollzugsstelle bis zum 30. Juni 2010:  

a. welche Einsätze besondere Anforderungen an den Leumund einer zivil-
dienstpflichtigen Person stellen; 

b. welche besonderen Anforderungen, die der Einsatz gemäss Pflichtenheft an 
die zivildienstleistende Person stellt, durch die Vollzugsstelle überprüft wer-
den sollen. 

2 Muss in der Anerkennungsverfügung eines Einsatzbetriebes die Kategorie nach 
Anhang 2a angepasst werden, so bezahlt der Einsatzbetrieb so lange noch die Abga-
be gestützt auf die bisher festgelegte Kategorie, bis die Änderung rechtskräftig ist. 
  

  

    

III 

Diese Änderung tritt am 1. April 2009 in Kraft. 

6. März 2009 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 Der Bundespräsident: Hans-Rudolf Merz 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova  


